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Vorwort

Für diemotivierte Arbeit an einer Dissertation, die dasWort Aufrechnung imTitel
trägt, ist es begrenzt förderlich, nach wenigen Wochen auf folgende Einschätzung
eines anglo-amerikanischen Rechtswissenschaftlers zu stoßen: „Set-Off is a body of
law that offers fearsome technicalities but few issues that really stir the blood“ (Rory
Derham, Set-Off, 2nd edition, 1996, Seite 7), frei übersetzt: Die Aufrechnung ist ein
Rechtsinstitut, das zwar furchterregende Förmlichkeiten aufweist, aber wenig, was
das Blut zum Kochen bringt.

Hilfreicher – für den Autor wie für den Leser – dürfte es hingegen sein sich zu
vergegenwärtigen, dass die vorliegende Arbeit weniger die letzten dogmatischen
Details der Aufrechnung, sondern einige „letzte Fragen“ von Staatlichkeit thema-
tisiert. Es geht im Kern um Kompetenzkonflikte im Bundesstaat, um Bundes-
staatsglieder, die das Recht nicht befolgen und um Zwangsmittel, die Hoheitsträger
gegen andere Hoheitsträger anwenden können. Und um die Frage, ob das Rechts-
institut der Aufrechnung in solchen auch in Zukunft hoffentlich weiterhin raren
bundesdeutschen und europäischen Konfliktfällen zur Verfügung stehen kann.

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2018 von der Juristischen Fakultät der
Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen. Mein sehr herzlicher
Dank gilt Herrn Prof. Dr. ChristianWaldhoff für die immer wohlwollende, geduldige
Betreuung und Unterstützung dieser Arbeit. Frau Prof. Dr. Anna-Bettina Kaiser,
LL.M. danke ich sehr für die zügige Erstellung des Zweitberichts. Besonderer Dank
gebührt außerdem Herrn Prof. Dr. Dres. h.c. Josef Isensee für die Gewährung eines
Stipendiums der Ernst und Anna Landsberg-Erinnerungsstiftung sowie Prof. Dr.
Giovanni Biaginni für die Aufnahme als Gastforscher an seinen Lehrstuhl an der
Universität Zürich.

Meinen Freunden und Kollegen aus Wissenschaft, Staatsdienst und Privatwirt-
schaft danke ich für ihre Anteilnahme und vielfältige Unterstützung, ebenso den
Mitarbeitern des Deutschen Bundestages, des Bundesministeriums der Finanzen
sowie der Europäischen Kommission, die in praxisrelevanten Fragen Licht ins
Dunkel bringen konnten. Nicht zuletzt hat meine Familie die Entstehung dieser
Arbeit mit großem Interesse begleitet – für ihre stets liebevolleUnterstützungmöchte
ich ihr herzlich danken.

Berlin, im Juni 2019 Jan Christian Sahl
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Einleitung und Gang der Untersuchung

Bestehen zwischen zwei Parteien beidseitige Geldleistungspflichten, drängt es
sich auf, die Forderungen der beiden Seiten miteinander zu verrechnen, anstatt jede
Seite ihre Leistungspflicht isoliert erfüllen zu lassen. Dieses als Kompensation,
Verrechnung oder Aufrechnung bezeichnete Instrument war schon im Römischen
Recht bekannt1 und gehört, anders als manch andere Bereiche des heutigen
Schuldrechts, zum Kernbestand des im Jahre 1900 erlassenen BGB. Das Instrument
findet sich heute in allen europäischen Rechtsordnungen.2 Nach den §§ 387 ff. BGB
besteht die Möglichkeit für jeden Forderungsinhaber, sich gegenüberstehende,
gleichartige Forderungen durch eine einseitige Aufrechnungserklärung zum Erlö-
schen zu bringen. Eine Zustimmung des anderen Teils zur Aufrechnung ist keine
Voraussetzung – vielmehr ist die Aufrechnung sogar gegen den Willen des anderen
zulässig. Der Aufrechnungsgegner verliert durch die Aufrechnungserklärung des
Aufrechnenden seine Forderung. Im Gegenzug ist er in derselben Höhe dem Auf-
rechnenden gegenüber nicht mehr zur Leistung verpflichtet. Bis auf wenige Situa-
tionen, in denen die Ausübung des Aufrechnungsrechts ausnahmsweise unbillig
erscheint, hat der Aufrechnungsgegner diese mitunter unfreiwillige Erfüllung seiner
Leistungspflicht hinzunehmen.

Anders als im Privatrechtsverhältnis besteht im öffentlichen Recht keine aus-
drückliche gesetzliche Normierung der Aufrechnung und ihrer Voraussetzungen.
Nach anfänglich zögerlichen Stimmen hat sich aber auch für das Verwaltungsrecht
die Ansicht durchgesetzt, eine Aufrechnung auch im Verhältnis Staat-Bürger an-
zuerkennen. Abgesehen von einigen verwaltungsrechtsdogmatisch bedingten Ab-
weichungen zum Aufrechnungsmodell des BGB ist die Aufrechnung im Verwal-
tungsrecht durch privat- bzw. verwaltungsrechtliche Willenserklärung allgemein
anerkannt.

Bisher kaum untersucht hingegen ist die Aufrechnung im intrastaatlichen Bereich
sowie im supranationalen Mehrebenensystem, d.h. in staatlichen Ordnungen, die
sich durch komplex miteinander verflochtene Kompetenz- bzw. Entscheidungs-
glieder auszeichnen.3 Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Aufrechnung
zwischen Hoheitsträgern im deutschen oder europäischen Mehrebenensystem zu-

1 Vgl. Zimmermann, FS Medicus, S. 707 (711 f.).
2 Beispielhaft genannt seien art. 1289 code civil (Frankreich), art. 1241 codice civile

(Italien) sowie art. 1195 Ley de Enjuiciamento Civile (Spanien).
3 Zum Begriff des Mehrebenensystems vgl. Di Fabio, Verfassungsstaat in der Weltge-

sellschaft, S. 23; F. C. Mayer, in: von Bogdandy, Europäisches Verfassungsrecht, S. 229
(64 ff.); Marauhn, in: Schulze/Zuleeg/Kadelbach, Europarecht, § 7 Rn. 2 m.w.N.



lässig ist, ist weder von der Rechtsprechung noch vom Schrifttum eingehend erörtert
worden. Problematisch ist dies insbesondere im Hinblick auf die Funktion der
Aufrechnung als Mittel der „Selbstvollstreckung“. Die Nähe der Aufrechnung zur
Vollstreckung wirft die Frage auf, ob und inwiefern die nur sehr eingeschränkten –
bzw. auf EU-Ebene gar nicht vorhandenen – Möglichkeiten einer Vollstreckung im
hoheitlichen Verhältnis Auswirkungen auf die Möglichkeit zur Aufrechnung haben.
So könnte sich aufgrund des numerus clausus der Vollstreckungsmöglichkeiten4 die
Aufrechnung als eine unzulässige Umgehung von nicht vorhandenen Rechts-
durchsetzungsmöglichkeiten handeln. Darüber hinaus können verfassungsrechtliche
Bestimmungen, insbesondere solche der Finanzverfassung und der Grundsatz der
Bundestreue, Relevanz für die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der
Aufrechnung zwischen Hoheitsträgern haben. Auf unionsrechtlicher Ebene gilt
Ähnliches im Hinblick auf die dort primär- und sekundärrechtlich veranlassten ty-
pischen Finanzbeziehungen in Verbindung mit unionsrechtlichen Grundsätzen wie
etwa dem Grundsatz der Unionstreue.

Zur Untersuchung dieser Fragestellungen soll im ersten Teil der Arbeit die
Aufrechnung als solche näher beleuchtet werden. Zu zeigen sein wird, welche
verschiedenen Funktionen die Aufrechnung erfüllt, was ihr Sinn und Zweck ist. Es
wird dargestellt, unter welchen zivilrechtlichen Voraussetzungen das Instrument der
Aufrechnung angewendet werden kann und aus welchenGründen der Gesetzgeber in
bestimmten Situationen eine Aufrechnung – trotz Vorliegens der allgemeinen An-
wendungsvoraussetzungen – ausgeschlossen hat. Der zweite Teil der Arbeit verlässt
die privatrechtliche Ebene und konzentriert sich auf die Möglichkeiten der Auf-
rechnung imVerhältnis zwischen Bürger und Staat. Eswird der Frage nachgegangen,
ob die – im öffentlichen Recht nicht ausdrücklich geregelte – Aufrechnung auch im
Über-Unterordnungsverhältnis zwischen Bürger und Staat anwendbar ist und ob die
zivilrechtlichen Aufrechnungsvoraussetzungen für das öffentliche Recht modifiziert
werden müssen.

Im dritten Teil der Arbeit soll die Zulässigkeit der Aufrechnung zwischen
deutschen Hoheitsträgern untersucht werden. Es wird die Frage zu beantworten sein,
ob eine solche Aufrechnung stets ausgeschlossen, stets zulässig oder – differen-
zierend – grundsätzlich zulässig unter Beachtung bestimmter Aufrechnungsein-
schränkungen (bis hin zu Aufrechnungsverboten) ist. Dafür wird zum einen zu
eruieren sein, wie sich die Nähe der Aufrechnung zur Vollstreckung auf die Mög-
lichkeit der Aufrechnung zwischen Hoheitsträgern auswirkt. Zu diesem Zweck wird
auf die Vollstreckung als Rechtsphänomen im Allgemeinen und auf die Vollstre-
ckungsmöglichkeiten gegen den Staat im Speziellen (gemäß den Regeln der ZPO,
der VwGO und insbesondere der Verwaltungsvollstreckung) eingegangen. Daran
anschließend wird der Frage nachgegangen, ob sich aus verfassungsrechtlichen

4 Pietzner, in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, § 169 Rn. 95; Waldhoff, in:
Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen Verwaltungsrecht, § 46 Rn. 97;
App, DÖV 1991, 415 (421).
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Implikationen weitere, entscheidende Hinweise für die untersuchte Frage ergeben.
So soll zum einen beleuchtet werden, ob sich aus dem (ungeschriebenen) Verfas-
sungsgrundsatz der Bundestreue Erkenntnisse über die Zulässigkeit der Aufrech-
nung ergeben. Zum anderen werden die finanzverfassungsrechtlichen Bestimmun-
gen der Art. 104a GG ff. dahingehend untersucht, ob und welche Wertungen für das
bundesstaatliche (Finanz-)Gefüge undwelche aufrechnungsgeeigneten Forderungen
ableitbar sind.

In einem vierten und letzten Teil soll die Aufrechnung zwischen Hoheitsträgern
auf Unionsebene beleuchtet werden. Hierfür werden, vergleichbar der vorange-
henden bundesstaatlichen Prüfung, die Rechtsgrundlagen der Aufrechnung im
Unionsrecht herausgearbeitet und die vollstreckungsrechtliche Problematik auf
Ebene des Unionsrechts aufgezeigt. In einem letzten Abschnitt soll schließlich der
Frage nachgegangenwerden, ob undwelche Erkenntnisse sich aus unionsrechtlichen
Grundsätzen wie dem der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes, dem
Prinzip des effet utile und insbesondere dem Grundsatz der Unionstreue für die zu
untersuchende Frage ergeben. Abschließend werden typische Zahlungsströme
zwischen der EU und den Mitgliedstaaten aufgezeigt und diese auf ihre „Aufrech-
nungsgeeignetheit“ hin untersucht.
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